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Überblick

 Grundlegende Begriffe
 Grundsätze beim Betreiben elektrischer Anlagen
 Grundsätze beim Auftreten eines Mangels
 Grundsätze beim Fehlen elektrotechnischer Regeln (1 und 2)
 Prüfungen: Pflichten des Arbeitgebers/Unternehmers
 Durchführung von Prüfungen
 Wiederholungsprüfung ortsfester Anlagen und Betriebsmittel
 Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
 Wiederholungsprüfung von Schutz- und Hilfsmitteln
 Arbeiten an aktiven Teilen und Arbeiten in der Nähe aktiver Teile
 Aufsichtführung bei Arbeiten in der Nähe aktiver Teile
 Zulässige Abweichungen (Arbeiten unter Spannung)
 Personalauswahl für elektrotechnische Tätigkeiten (1, 2 und 3)



© WEKA Media GmbH & Co. KG
Unterweisungen für die Elektrofachkraft 1.4-1

 Elektrische Betriebsmittel sind Gegenstände, 
 die der Anwendung der elektrische Energie dienen 

(Erzeugen, Fortleiten, Verteilen, Speichern, Messen, 
Umsetzen, Verbrauchen) oder

 dem Übertragen, Verteilen und Verarbeiten von 
Informationen.

 Elektrotechnische Regeln sind
 allgemein anerkannte Regeln der Elektrotechnik

(siehe Anhang 3).

 Elektrofachkraft ist, wer
 aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und 

Erfahrungen sowie Kenntnisse einschlägiger Bestimmungen
 die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche 

Gefahren erkennen kann.

Grundlegende Begriffe
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1.4-3

Grundsätze beim Auftreten eines Mangels
 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel 

dürfen nur im sicheren Zustand
betrieben werden.

 Mängel sind unverzüglich zu 
beseitigen.

 Bei dringender Gefahr ist 
die elektrische Anlage oder 
das Betriebsmittel
 außer Betrieb zu nehmen und
 der weiteren Nutzung zu entziehen,

bis der Mangel vollständig beseitigt ist.
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